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Worauf müssen wir uns vorbereiten?

Schleichende Auswirkungen

• Anstieg der Durchschnittstemperatur

• Verschiebung der Niederschläge

• Grundwasserschwankungen

• Meeresspiegelanstieg/Gletscherschmelze

• Verschiebung der Klimazonen

• Einwanderung fremder Arten/Biodiversität

Extremwetterereignisse

• Häufigere Hitzewellen

• Häufigere und intensivere Starkregenereignisse 

(evtl. mit Hagel und Starkwindböen)

 Hochwasser, Sturzfluten, Bodenerosion

• Häufigere und stärkere Stürme

• Vermehrte Trockenphasen

 Trockenstress, Dürre, Waldbrandgefahr



AUFGABEN DES LANDES NRW



Unterstützungsinstrumente

Datenaufbereitung und -bereitstellung

Beratung, Bildung und Information

Gesetzliche Regelungen

Struktur- und Netzwerkbildung

Förderung und Finanzierung

i



FÖRDERUNG UND 

FINANZIERUNG

„Maßnahmen und Projekte finanziell unterstützen“



Förderprogramme Bereich Klimaanpassung

Konjunkturpaket des Landes 
Sonderprogramm 

„Klimaresilienz in Kommunen“

EFRE REACT EU: 

„Klimaresilienz auf kommunaler 
und regionaler Ebene“ 

EFRE/JTF-Programm NRW 2021-2027: 
„Klimaanpassung auf lokaler und regionaler 

Ebene“

Konjunkturpaket des Landes 
Aufruf „Grüne Infrastruktur“

EFRE REACT EU: 

„Grüne Infrastruktur“ 
EFRE/JTF-Programm NRW 2021-2027: 

„Grüne Infrastruktur“ 

Sonderprogramme zur Bewältigung der Pandemiefolgen

Sonderprogramme zur Bewältigung der Pandemiefolgen

Förderprogramm 
„Klimawandelvorsorge in 

Kommunen“

Förderrichtlinie „Klimaresiliente
Region mit internationaler 
Strahlkraft“ (FöRL KRiS)

Zukunftsfähige und nachhaltige 
Abwasserbeseitigung NRW 

(ZunA NRW)

Fördergebiet: Ruhrgebiet/Gebiet RVR

EFRE/JTF-Programm NRW 2021-2027: 
Blaue Infrastruktur - Gewässerrenaturierung 
und Abwasserbehandlung im Rheinischen 

Revier

Fördergebiet: Rheinisches Revier



Klimaanpassungsrichtlinie (KA-RL)

Ziel: 

Steigerung von Aktivitäten zur Anpassung an die negativen Folgen des 

Klimawandels, Stärkung der Klima- und Katastrophenresilienz in 

Kommunen und Kreisen 

Laufzeit (der RL): bis 30. Juni 2027 (vorläufig) 

Förderhöhe: 

80-90% (Kommunen)



Fördergegenstände KA-RL

Investive Vorhaben, die der Klimafolgenanpassung oder Risikoprävention 

dienen, darunter Maßnahmen

zum Schutz 
vor 

Überhitzung, 
Dürre und 

Trockenheit

zur 
Schaffung 

von Verdun-
stungskühle

zur 
Wiederher-

stellung 
natürlicher 
Bodenaus-

tausch-
Prozesse

zur 
Verfolgung 

des 
Schwamm-

stadt-
Prinzips

zum Schutz 
vor Natur-
gefahren 

und Extrem-
wetter-

ereignissen

zur 
Steigerung 
der Klima-
resilienz



Fördergegenstände KA-RL

Nicht-investive Vorhaben zur 

 Umsetzung von investiven Vorhaben, 

 Unterstützung des Kompetenzaufbaus, 

 Beratung, Bildung, Weiterbildung, 

 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, 

 Akteursbeteiligung, 

 (internationalen) Vernetzung.



Zuwendungsempfangende KA-RL

a) Gemeinden und Kreise sowie deren Zusammenschlüsse und 

Zweckverbände (Gemeindeverbände) und deren Eigengesellschaften und 

kommunale Unternehmen,

b) sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts, zum Beispiel 

Hochschulen und Forschungseinrichtungen,

c) kleine und mittlere Unternehmen sowie sonstige juristische Personen des 

Privatrechts, z.B. eingetragene Vereine, Verbände, Genossenschaften und

d) gemeinnützige Träger sozialer Einrichtungen, wie beispielsweise Träger 

der freien Wohlfahrtspflege.



Zuwendungsvoraussetzungen KA-RL

Bei investiven Vorhaben 

- die mögliche Betroffenheit und die Eignung der beantragten Maßnahmen, 

dieser Betroffenheit entgegenzuwirken, ist darzustellen

- die beantragten Maßnahmen sind zu begründen 
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Aktuelle Fördermöglichkeit: EFRE-Aufruf

Informationen unter:

https://www.efre.nrw.de

/wege-zur-

foerderung/foerderung

en-in-2021-

2027/klimaanpassung/



Grüne-Infrastruktur-Richtlinien (GI RL)

 Schaffung, Erhalt, Wiederherstellung, Vernetzung und Verbesserung der Grünen 

Infrastruktur im besiedelten Bereich und dessen Umland

 Fokus: Stärkung heimischer Biodiversität sowie von Ökosystemen und ihren Leistungen 

durch naturbasierte Lösungen. 

 Weiterentwicklung Biotopverbund

 Beiträge beispielsweise zum Artenschutz, zur Klimaanpassung, zum Gewässerschutz, 

zum Boden- und Flächenschutz, zur Landschaftsgestaltung, zur Umweltgerechtigkeit, 

zur menschlichen Gesundheit und Wohlbefinden sowie zur Umweltbildung geleistet 

werden.



Biodiversität

Ökosysteme

Spiel- und 
Sport

Natur-
erlebnis

Information 
und Bildung

Umgang mit 
Nieder-
schlags-
wasser

Begrünung 
von 

Gebäuden 
und Straßen

Entsiege-
lung

NBS

NBS

NBS

NBS

NBS

NBS



Grüne Infrastruktur im EFRE/ JTF 2021-2027

Informationen unter:

https://www.umwelt.nrw.de/naturschutz/natur/foerderpro

gramme/gruene-infrastruktur

www.efre.nrw.de/wege-zur-foerderung/foerderungen-in-

2021-2027/gruene-infrastruktur/

Wenden sie sich bei Interesse gerne an die zuständigen 

Bezirksregierungen!

https://www.umwelt.nrw.de/naturschutz/natur/foerderprogramme/gruene-infrastruktur
http://www.efre.nrw.de/wege-zur-foerderung/foerderungen-in-2021-2027/gruene-infrastruktur/


VIELEN DANK FÜR IHRE 

AUFMERKSAMKEIT


